
Gemeindeamt: .Qb„e.mdorf in_‚Iim'

Verlautbarung
über das Eintragungsverfahren

für das Volksbegehrenmit der Kurzbezeichnung

. Staatsbürgerschaft für Folteropfer

Aufgrund der auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres sowie im
Internet veröffentlichten stattgebenden Entscheidungen des Bundesministers für Inneres
betreffend das oben angeführte Volksbegehren wird verlautbart:

Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für Inneres gemäß
5 6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 — VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist

von Montag, 19. Juni 2023,
bis (einschließlich) Montag, 26. Juni 2023,

in jeder Gemeinde in den Text des Volksbegehrens samt Begründung Einsicht nehmen und
ihre Zustimmung zu diesem Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintragung ih-
rer Unterschrift auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eintragungsformular
erklären. Die Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online
getätigt werden (www.bmi.gv.at/volksbegehren).

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum
Nationalrat besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Aus-
schluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 15. Mai 2023 in der Wählerevidenz einer Gemeinde ein-
getragen ist.

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für dieses Volksbe-
gehren abgegeben haben, können für diesß Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da
eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt.

In dieser Gemeinde (diesem Magistrat) können Eintragungen während des Eintragungszeitraums
an folgender Adresse (an folgenden Adressen)

.:..M...e.ide.am.t.der�.emeinde-Qb.ernder�in..T..iEQ]...J.Q.sgfr_Hager:„s.traß..q..l.5.-�37.2..Qhemd9rf..inliml ...........................................

5-0.3.5,..E.i.ntrag.un.gs.io.kai.ist..ba.rri.ere�ei .. . ........................................................................................................................

an den nachstehendangeführten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorgenommen werden:

Montag, 19. Juni 2023, von 0800 bis 2000 Uhr,
Dienstag, 20. Juni 2023, von ......O.800 b151500 Uhr,
Mittwoch, 21. Juni 2023, von 0800 bis 1600 Uhr,
Donnerstag, 22. Juni 2023, von 0800 b|51500 Uhr,
Freitag, 23. Juni 2023, von 0800 bis 1500 Uhr,
Samstag, 24. Juni 2023, geschlossen,
Sonntag, 25. Juni 2023, geschlossen,
Montag, 26. Juni 2023, von 0800 bis ......l.500 Uhr.

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (26. Juni 2023),
20.00 Uhr, durchführen.

Kundmachung:

04042023
angeschlagen am: < , Der Bürgermeister:

/ ”

Hans Schweigk‚éff



Gemeindeamt: 0bemdorfmhrol

Verlautbarung
über das Eintragungsverfahren

für die Volksbegehrenmit den Kurzbezeichnungen

- NEUTRALITÄT Österreichs JA
- anti-gendern-Volksbegehren

Aufgrund der am 10. Jänner 2023 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres
sowie im Internet veröffentlichten stattgebenden Entscheidungen des Bundesministersfür Inneres
betreffend die oben angeführten Volksbegehren wird verlautbart:

Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für Inneres gemäß
5 6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 — VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist

von Montag, 19. Juni 2023,
bis (einschließlich) Montag, 26. Juni 2023,

injeder Gemeinde in den jeweiligen Text der Volksbegehren samt Begründungen Einsicht nehmen und
ihre Zustimmungzu einem oder zu mehreren Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintra-
gung ihrer Unterschrift auf einem von der Gemeindezur Verfügung gestellten Eintragungsformular
erklären. Die Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online
getätigt werden (www.hmi.gv.at/volksbegehren).

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum
Nationalrat besitzt (Österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Aus—

schluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 15. Mai 2023 in der Wählerevidenz einer Gemeinde ein-
getragen ist.

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für ein Volksbe—

gehren abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da
eine getätigte Unterstützungserklärungbereits als gültige Eintragung zählt.

In dieser Gemeinde (diesem Magistrat) können Eintragungen während des Eintragungszeitraums
an folgender Adresse (an folgenden Adressen)

:,M.eid..eamide.r�emsin919.9.pe‚rn_d‚g_rf‚_i.n..lirgl,..19;9f:tiag.e.r.—..S.t.raße„15. .6.3720berndorfmTwol
. .

:-Das„.E.i.n.trag.ungsigisel„ist,.b.arr.i.erefre.i_.„„„„„ . _ _ _

an den nachstehendangeführten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorgenommen werden:

Montag, 19. Juni 2023, von ‚..„9.8„-'.9.9„ bis 2000 Uhr,
Dienstag, 20. Juni 2023, von 0800 bis 1500 Uhr,
Mittwoch, 21. Juni 2023, von 0800 bis 1500 Uhr,
Donnerstag, 22. Juni 2023, von 0800 bis..../‘Ö;.Q.Q.Uhr,

Mi! „

Freitag, 23. Juni 2023, von ......Q300 bis ......l..500 Uhr, !/
Samstag, 24. Juni 2023, GJSCA+uO—ß—S@
Sonntag, 25. Juni 2023, geschlossen,
Montag, 26. Juni 2023, von 0800 bis 1500 Uhr.

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (26. Juni 2023),
20.00 Uhr, durchführen.

Kundmachung:

angeschlagen am:
,

25012023
.. ”“T““

—+ OA O} 2023 Der Bü_r_g_e_rmgigneg=—_— ‚;

WHans Schweigkofle
/ '



Gemeindeamt: Qb.e.r.nd9rfinli.r.oi....,.‚.„._......
.

Verlautbarung
über das Eintragungsverfahren

für die Volksbegehrenmit den Kurzbezeichnungen
. Untersuchungsausschüsse live übertragen 0 Verbot für Kinder-lnstagram'

Lebensmittelrettung statt Lebensmittel— 0 Umsetzung der Lebensmittelherkunfts-
verschwendung kennzeichnung!

. Asylstraftäter sofort abschieben '
Rettung unsererSparbücher

Aufgrund der am 1. Februar 2023 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres
sowie im Internet veröffentlichten stattgebenden Entscheidungen des Bundesministersfür Inneres
betreffend die oben angeführten Volksbegehren wird verlautbart:

Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für Inneres gemäß
5 6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 — VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist

von Montag, 19. Juni 2023,
bis (einschließlich) Montag, 26. Juni 2023,

injederGemeinde in den jeweiligenText der Volksbegehren samt Begründungen Einsicht nehmen und
ihre Zustimmungzu einem oder zu mehreren Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintra—

gung ihrer Unterschrift auf einem von der Gemeindezur Verfügung gestellten Eintragungsformular
erklären. Die Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online
getätigt werden (www.bmi.gv.at/volksbegehren).

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum
Nationalrat besitzt (österreichischeStaatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Aus-
schluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 15. Mai 2023 in der Wählerevidenz einer Gemeinde ein-
getragen ist.

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für ein Volksbe-
gehren abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da
eine getätigte Unterstützungserklärungbereits als gültige Eintragung zählt.
In dieser Gemeinde (diesem Magistrat) können Eintragungen während des Eintragungszeitraums
an folgender Adresse (an folgenden Adressen)

.:..Meldeamt..der..6.em.einde.Qb.ern.cl.orfin.]firoi, J.o.sef:tiager:5traß.e...15.,..6322...0.berndcriin..I.imi......................--....

:..Das.£i.n.tragungslokaI..is.t.barrierefre.i.....„„......‚_.‚„....._._....„..

an den nachstehendangeführten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorgenommen werden:

Montag, 19. Juni 2023, von 0800 bis 2000 Uhr,
Dienstag, 20. Juni 2023, von ......Q800 bis 1500 Uhr,
Mittwoch, 21. Juni 2023, von 0800 bis -.....1.6.;.0.0- Uhr,
Donnerstag, 22. Juni 2023, von 0800 bis......l.5.;.99- Uhr,
Freitag, 23. Juni 2023, von.....gßg00.bis--..1..iia0.0„um‚

;
. „«

Samstag, 24. Juni 2023, GG$CI+LQ%C5“ %
Sonntag, 25. Juni 2023, geschlossen,

[
0

Montag, 26. Juni 2023 von.....95199. bis ......l.5.7.9.9Uhr.//_____
Online können Sie eine Eintragung bis zum

letztefi—iäag— , s—Emtragu_gszeüraumes(26 Juni2023),;
20. 00 Uhr, durchführen. ‚ ..

Kundmachung:

angeschlagen am: 01032023
er Bürgermeister:

Hans Schwagko�er


